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Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg1 
von A wie Amerika bis Z wie Zion –– 

Ohne förmliche Kriegserklärung, unter Verstoß gegen das Abkommen2 über den Beginn 
der  Feindseligkeiten,  haben  heute  amerikanische  und  zionistische  Aggressoren  die 
„Geißel  des  Krieges“3 in  ihre  Hände  genommen  und  damit  auf  das  friedliebende 
iranische Volk eingeschlagen!

A.

Daß ein solcher Überfall, so wie Hitlers Überfälle 1939 auf Polen und 1941 auf die UdSSR, 
unmittelbar bevorstand, war jedem vernünftigen Menschen klar, denn die verbrecherischen4 

USA hatten eine gewaltige Armada aus Kriegsschiffen und Kriegsflugzeugen gegen den Iran 
in  Stellung gebracht,  und der  amerikanische  Präsident  Donald  Trump hatte  unzweideutig 
angedroht, daß „schreckliche Dinge“5 geschehen werden. 

Kriegserklärungen sind nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen „aus der Mode gekommen“, 
weil kaum ein Staat unter dem Eindruck von Artikel 51 SVN als Aggressor gelten wollte. 

Obwohl seit 1945 wieder unzählige Kriege geführt wurden – bzw. werden – habe ich für die 
Zeit zwischen 1948 (arab.-isr. Krieg) und 2023 (Gaza-Krieg) nur 18 förmlich erklärte Kriege 
feststellen können. Dabei ist es eine offensichtliche Tatsache, daß der illegale Angriffskrieg 
des  Staates  A  gleichzeitig  der  berechtigte  Verteidigungskrieg  des  Staates  B  ist.  Jeder 
angegriffene  Staat  ist  deshalb  immer  gut  beraten,  eine  förmliche  Verteidigungs-
Kriegserklärung  abzugeben,  und  damit  vor  allem die  Rechte  und  Pflichten  der  neutralen 
Staaten in Gang zu setzen. Falls zum Beispiel der angegriffene Staat B dem Aggressor A den 
Verteidigungskrieg erklärt, führt das dazu, daß jeder neutrale Staat auf seinem Gebiet keine 
Stützpunkte  des  A  und  seiner  Verbündeten  dulden  darf,  und  Truppenteile  oder  einzelne 
Kämpfer, die seine Grenzen überschritten haben oder noch überschreiten werden, internieren 
muß.  Jeder  neutrale  Staat  darf  Kriegsschiffen  des  A und der  Verbündeten  des  A nur  24 
Stunden Asyl in seinen Häfen gewähren, und er muß den Überflug seines Territoriums durch 
Flugzeuge und Raketen des A und seiner Verbündeten wirksam verhindern.
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B.

Im modernen Völkerrecht sind Angriffskriege verboten! 

Das folgt aus Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen (SVN), die

- in  ihrer  Präambel  verspricht,  „künftige  Geschlechter  vor  der  Geißel  des  
Krieges zu bewahren,“ und 

- in Artikel 51 „das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven 
Selbstverteidigung“ nur erlaubt, 

- „bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat“,

und dieser Artikel gilt ohne Ausnahme – von A wie Amerikaner bis Z wie Zionisten!

Artikel 51 SVN erlaubt den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auch keine Präventiv-
kriege oder Präventivschläge, sondern nur die individuelle oder kollektive „Selbstverteidi-
gung“ und Maßnahmen, die der Sicherheitsrat beschlossen hat. Jede andere Form der interna-
tionalen Gewalt ist als illegale Aggression schlicht völkerrechtswidrig bzw. „völkerrechtsver-
brecherisch“! – Das gilt auch für Amerikaner und Zionisten, und man kann es gar nicht oft 
genug betonen!

* * *

Lieber Leser, können Sie sich vorstellen, wie laut die Amerikaner und Zionisten „aufgejault“ 
hätten, wenn zum Beispiel Rußland heute den friedliebenden Iran überfallen hätte? 

Erinnert sich noch jemand an den russisch-ukrainischen Konflikt wegen der Krim (2014) und 
2022 wegen des russisch-ukrainischen Grenzlandes („The Luhansk People's Republic“  und 
„The Donetsk People's Republic“), Bildungsbürgern besser bekannt als „La Petite Russie“? 

Falls Sie die ukrainischen, europäischen und amerikanischen Reaktionen auf die militärische 
Spezialoperation von 2022 zufällig schon vergessen haben, schalten Sie einfach Ihr TV-Gerät 
ein, denn dort erklären Ihnen seit 4 Jahren mehrfach täglich ein Fernsehkomiker aus Kiew, 
deutsche „Zeiten-Wende-Hälse“, „Brüsseler Spitzen“ und amerikanische Präsidenten, was Sie 
zu denken haben, wenn ausländische Bomben fallen und ausländische Raketen fliegen!

C.

Hat heute der Iran die USA oder den zionistischen Staat in der Levante überfallen, oder stand 
ein solcher Überfall unmittelbar bevor? – Nein!

Viel interessanter ist die Frage, wann der amerikanisch-zionistische Krieg gegen den Iran an-
fing: Heute? – Nein, früher!

© 2026 · RENÉ SCHNEIDER · BREUL 16 · 48143 MÜNSTER · SCHNEIDER-INSTITUTE.DE
Telefax (privat) · Telefon (privat) · E-Mail: Schneider@muenster.de

2



URL: http://www.Schneider-Institute.de/28994.pdf

Schon  1756  (vor  dem  preußisch-habsburgischen  Krieg  von  1756  bis  1763,  sogenannter 
„Siebenjähriger Krieg“ oder „Dritter  Schlesischer Krieg“) schrieb König Friedrich II.  von 
Preußen einen bemerkenswerten Satz, den man auch heute nicht oft genug wiederholen kann:

 „Der Angreifer ist aber nicht der, der den ersten Schuß tut, sondern der, der den Plan faßt,  
seinen Nachbarn anzugreifen, und dies offen durch seine drohende Haltung kundgibt.“6 

Vor  diesem Hintergrund  habe  ich  mich  in  dem aktuellen  Konflikt  wegen  des  iranischen 
Atom- und Raketenprogrammes, 

- als  die USA sich völkerrechtswidrig in die inneren Angelegenheiten Irans 
einmischten, 

- den friedliebenden Iran verbal und real mit Krieg bedrohten, und 

- eine riesige Streitmacht gegen den Iran in Stellung brachten, 

unaufgefordert positioniert und erklärt, daß der Iran den USA eine förmliche „Verteidigungs-
Kriegserklärung“ präsentieren sollte, weil die illegale Aggression der USA nicht erst heute 
angefangen hat, das war unschwer feststellbar und offenkundig (vgl. „Anhang 2“).

Eine förmliche „Verteidigungs-Kriegserklärung“ der Islamischen Republik Iran, insbesondere 
wenn sie vor den Internationalen Gerichtshof (IGH) gebracht worden wäre, hätte weltweit zur 
Rechtsfortbildung dienen können.

Mein auf den 27. Februar 2026 datierter Entwurf der „Erklärung eines Verteidigungskrieges 
der friedliebenden souveränen Islamischen Republik Iran gegen die Vereinigten Staaten von 
Amerika“ (ohne die materielle Begründung) ist als „Anhang 1“ beigefügt.

Hätte der Iran die Initiative ergriffen, wäre Teheran – als „Offene Stadt“ – vielleicht nicht 
bombardiert  und beschossen worden,  hohe Sachwerte,  Kulturgüter und natürlich auch die 
Gesundheit, die körperliche Unversehrtheit und das Leben unschuldiger Zivilisten wären von 
der „Geißel des Krieges“7 verschont geblieben. ––

Nota bene: «Omnes […], qui acceperint gladium, gladio peribunt.»8

Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen.

*
* * *
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ANHANG 1

E N T W U R F   /   S P E C I M E N :

US-AGGRESSION AGAINST IRAN

IRANIAN  DECLARATION  OF  A  DEFENSIVE  WAR
Erklärung eines Verteidigungskrieges 

der friedliebenden souveränen Islamischen Republik Iran
gegen die Vereinigten Staaten von Amerika (USA)

Die USA führen gegenwärtig einen nicht erklärten völkerechtswidrigen Angriffskrieg gegen 
den friedliebenden Iran, der deshalb nach Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen 

- „das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung“ für 
sich und seine Verbündeten in Anspruch nimmt, um sich 

- „bis der Sicherheitsrat  die  zur Wahrung des  Weltfriedens und der internationalen  
Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat“, 

- wegen der illegalen Aggression der USA auch mit militärischen Mitteln gegen den 
Aggressor und seine Verbündeten zu verteidigen; 

- der  Verteidigungskrieg  (sic!)  Irans  gegen  die  USA  mit  dem  Beginn  der 
Feindseligkeiten am Freitag,  den 27.  Februar 2026, um 24 Uhr, wird deshalb 
hiermit förmlich erklärt,

- ebenso wird hiermit förmlich erklärt, daß die iranische Hauptstadt Teheran als 
„Offene Stadt“ unter den Schutz von Artikel 25 der Haager Landkriegsordnung 
gestellt und nicht verteidigt wird, –– („Art. 25. Es ist verboten, unverteidigte Städte,  
Dörfer, Wohnungen oder Gebäude anzugreifen oder zu beschiessen.“ – „Art. 25. The 
attack or bombardment of towns, villages, habitations or buildings which are not de-
fended, is prohibited.”) ––, und

- die vorstehenden Erklärungen werden hiermit  nachrichtlich dem Generalsekretär 
der  Vereinten  Nationen,  dem  Sicherheitsrat  der  Vereinten  Nationen  und  allen 
friedliebenden Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Kenntnis gegeben.

B e g r ü n d u n g : 

[wird ausgeführt9]

*
* * *
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1 Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, möge er für die USA ein „Zweiter Vietnamkrieg“ und für den zionistischen 
Aggressor der Anfang vom Ende werden.

2 Abkommen über den Beginn der Feindseligkeiten vom 18. Oktober 1907 (RGBl. 1910, S. 82)

3 Eingangssatz der Präambel der Satzung der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945 (BGBl. 1973 II S. 431), im 
Original: (Charter of the United Nations) „scourge of war“.

4 Sic!

5 Sic!

6 „Die Werke Friedrichs des Großen in deutscher Übersetzung“, herausgegeben von Gustav Berthold Volz, 1913, 
Dritter Band, „Geschichte des Siebenjährigen Krieges“, Erster Teil, Seite 166

7 Eingangssatz der Präambel der Satzung der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945 (BGBl. 1973 II S. 431), im 
Original: (Charter of the United Nations) „scourge of war“.

8 EVANGELIUM SECUNDUM MATTHAEUM (26,52). – Der römisch-katholischen Überlieferung nach lautete so die 
Warnung des Juden Jesus „Christus“ von Nazareth an seine Glaubensbrüder vor der Anwendung von Gewalt gegen eine 
rechtmäßige Landesherrschaft.

9 Richard Wagner (1813-1883), „Das Rheingold“, Zweite Szene, 
WOTAN:
„Nicht kennt ihr Loges Kunst:
reicher wiegt 
seines Rates Wert,
zahlt er zögernd ihn aus.“

*) „Kriegserklärung“, siehe Artikel 1 des Abkommens über den Beginn der Feindseligkeiten vom 18. Oktober 1907 
(RGBl. 1910, S. 82), engl. „declaration of war“, fr. “déclaration de guerre”.
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